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Themen

ÁAufgaben der Gewerbeaufsicht

ÁÜberschneidung von Zuständigkeiten

ÁMedizinprodukterecht

ÁArbeitsschutzvorschriften
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Sozialer 

Arbeitsschutz

Arbeitszeit, 

Mutterschutz, 

Jugendarbeits-

schutz...

Gesundheits-

wesen

Strahlenschutz,

Medizinprodukte

Anlagensicherheit

Dampfkessel, 

Aufzüge ...

Baustellen

Sprengstoffe

Verbraucherschutz und Marktüberwachung

Elektrogeräte, Spielzeug, Maschinen ...

Schutz vor 

Gefahrstoffen 

Arbeitsmedizin

Berufskrankheiten 

Aufgaben der Gewerbeaufsicht
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Themenwahl

ÁArbeitsschutz kann 
im Gesundheitswesen 

nicht 

getrennt werden von 

ïPersonalhygiene

ïPatientenschutz

Warum Arbeitsschutz und Hygiene?
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Welche Vorschriften greifen hier 

ineinander?

ÁInfektionsschutzgesetz (IfSG)

ÁArbeitssicherheitsgesetz (ASiG)

ÁMedizinproduktegesetz
ïMedizinprodukte-Betreiberverordnung

(MPBetreibV)

ïRKI-Empfehlung zur Aufbereitung von 
MP

ÁArbeitsschutzgesetz
ïArbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

ïBiostoffverordnung (BioStoffV)

Vollzug durch Gesundheitsamt

Vollzug durch 

Gewerbeaufsicht
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Infektionsschutzgesetz
(IfSG)

zur Verhütung und Bekämpfung von 

Infektionskrankheiten 

beim Menschen
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§ 16 
Wenn vermutet wird, dass Tatsachen vorliegen, die zum 

Auftreten von übertragbaren Krankheiten führen können, 

trifft die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen

§ 36
Krankenhäuser, Ambulante OP-Praxen, Tageskliniken, Heime 

werden vom Gesundheitsamt überwacht

Zahnarztpraxen und Arztpraxen können infektionshygienisch 

überwacht werden

Infektionsschutzgesetz
(IfSG)
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Grundsatz

Spezialgesetze (z.B. MPG)

gelten vor 

allgemein gehaltenen Gesetzen



§ Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
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www.bmas.de

Gesetz über Betriebsärzte und 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit
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Arbeitssicherheitsgesetz 
(ASiG)

Der Arbeitgeber hat

ÁBetriebsärzte und

ÁFachkräfte für Arbeitssicherheit     zu bestellen

Diese sollen ihn bei Fragen zu

ÁArbeitsschutz,

ÁUnfallverhütung und 

Áarbeitshygienischen Fragen     unterstützen



Schutz der Patienten und auch Anwender

vor Gefährdungen durch Medizinprodukte

www.bundesgesundheitsministerium.de

Medizinproduktegesetz
(MPG)
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Rechtsaufbau im MP-Recht

Europäische Richtlinien, z.B.:

Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

Č Umsetzung in deutsches Recht: 
Medizinproduktegesetz (MPG)

Č Verordnungen, z.B.: Medizinprodukte-

Betreiberverordnung (MPBetreibV)

Č RKI-Empfehlung 
ĂAnforderungen an die Hygiene bei der 

Aufbereitung von MPñ
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Medizinprodukte-Betreiberverordnung

(MPBetreibV)

Ziel:    
Schutz der Patienten und auch der Anwender

vor Gefährdungen beim Umgang mit 

Medizinprodukten, z.B. durch

- Funktionsstörungen

- hygienische Mängel

- mangelhafte Entfernung von Rückständen (z.B. 

Reinigungs-/Desinfektionsmittel) 
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Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

ĂGrundgesetzñ 

für den betrieblichen Arbeitsschutz



15

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

ÁPflichten für Arbeitgeber 

ïVermeidung von Gefährdungen

ÁPflichten für Arbeitnehmer

ïBenutzung von Schutzausrüstungen
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Besondere Pflichten des

Arbeitgebers

ÁGefährdungsbeurteilung + Dokumentation

üÜbertragung von Aufgaben

nur an geeignete Personen 

Bsp. Aufbereitung von Medizinprodukten

üan Gefährdungsentwicklung anpassen

Weitere Infos unter:   www.baua.de

http://www.baua.de/


Arbeitsstättenverordnung 

(ArbStättV)

enthält

Anforderungen an Arbeitsstätten
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Arbeitsstättenverordnung 

(ArbStättV)

ÁArbeitsräume mit ausreichender Größe und Höhe

sowie ausreichend Tageslicht

ÁPersonaltoiletten, Waschräume, Umkleiden

ÁPausenraum oder Pausenbereich

Åab 10 Beschäftigte

Åbereits ab 1 Beschäftigten aus Sicherheits- oder 

Gesundheitsgründen (z.B. in Arztpraxen)



Biostoffverordnung
(BioStoffV)

Schutz der Beschäftigten

vor

biologischen Arbeitsstoffen

www.bmas.de
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Begriffsbestimmung            

Biologische Arbeitsstoffe sind
- Mikroorganismen (z.B. Viren)

- Zellkulturen

- Endoparasiten (z.B. Würmer)

die

- Infektionen

- sensibilisierende Wirkungen (Allergie)

- toxische Wirkungen 

hervorrufen können

20
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Ist Blut ein biologischer 

Arbeitsstoff?

Grundsätzlich:   Nein

Beispiel: Blutkonserve   (Soll!)

Aber in der Regel schon:
ÁBlut bei Blutentnahme

ÁBlut auf gebrauchten Medizinprodukten

ÁBlut aus offenen Wunden...

... denn man weiß nicht, was drin ist!
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Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen

ïgezielte Tätigkeiten
z.B. Isolierung eines Erregers im Labor

ïnicht gezielte Tätigkeiten

ÁBehandlung und Pflege von Patienten

ÁBlutentnahmeé

ÁPflege von inkontinenten Patienten

ÁAufbereitung von Medizinprodukten

ÁReinigung von kontaminierten Flächen

Anwendungsbereich
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Risikogruppen (RG)

Einstufung der biol. Arbeitsstoffe 

in 4 Risikogruppen 

in Abhängigkeit von

ïÜbertragungsweg (Luft ...)

ïVerbreitungsmöglichkeit

ïSchwere der möglichen Erkrankungen
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Aufnahmemöglichkeiten der Erreger

Oral:

ÁEssen, Trinken, Rauchen ohne vorheriges 

Waschen und Desinfizieren der Hände

Dermal (Haut, Augen):

ÁStichverletzungen durch Kanülen

ÁFeuchtarbeiten (Spritzer, aufgeweichte Haut)

Inhalativ:

ÁTätigkeiten in Bereichen erhöhter Aerosolbildung

- manuelle Reinigungstätigkeiten

- über Ultraschallbad
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Gefährdungsbeurteilung

Hierbei berücksichtigen:

Ádass die Krankheitserreger häufig nicht bekannt 
sind 

ÁGefährlichkeit der zu erwartenden Erreger 

ÁExposition (Dauer, Anzahl der Erreger)

ÁInfektionsdosis

ÁVorsorgemaßnahmen (z.B. Impfung)

ÁUnterweisung
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Gefährdungsbeurteilung

www.bgw-online.de > Gefährdungsbeurteilung
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Schutzmaßnahmen

anhand Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung: 

ÁVorrangig:
Arbeitsverfahren so gestalten, dass biol. Arbeitsstoffe am 

Arbeitsplatz nicht frei werden

ÁWenn nicht möglich:
Technische Schutzmaßnahmen,

z.B. Spritzschutz, Lüftungsanlage

ÁErst als letzte Maßnahme:
Schutzkleidung, Mundschutz, Handschuheé
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Arbeitsmedizinische Vorsorge

nach Anlage IV BioStoffV

im Gesundheitswesen Verpflichtung bei Kontakt 

- regelmäßig oder 

- in größerem Umfang mit

Körperflüssigkeiten, - gewebe, -ausscheidungen

Impfangebot (z.B. für HBV)



Technische Regel 

für 

biologische Arbeitsstoffe 

im Gesundheitswesen

TRBA 250
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Manuelle Aufbereitung

Ágrundsätzlich in eigenem gut lüftbaren

Aufbereitungsraum

ÁAerosolbildung bei Grobreinigung

vermeiden

ÁReinigungsarbeiten minimieren
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Reinigungsarbeiten

ÁPersönliche Schutzausrüstung (PSA)
(falls keine wirksame Abschirmung möglich)

ïlange Schutzhandschuhe 
(keine Untersuchungshandschuhe)

ïwasserdichte Schürze

ïMund-Nase-Schutz

ïSchutzbrilleé
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Reinigung, Desinfektion, Sterilisation

Áräumliche Trennung unrein ïrein

Ámit Händedesinfektion

ÁAblage Schutzkleidung
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Stichverletzungen

Ázur Vermeidung von Verletzungen

spitze oder scharfe Gegenstände 
nach Möglichkeit mit Hilfsmitteln 

getrennt ablegen oder entfernen

ggf. stichsichere Nadelsysteme verwenden

Ábei eingetretener Verletzung

ïerforderlichen Verhaltensmaßnahmen beachten

ïweitere Maßnahmen in Absprache mit 
Betriebsarzt durchführen
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Betriebsanweisung für Tätigkeiten

mit Biostoffen erstellen

- Beschreibung

- Gefahren

- Schutzmaßnahmen

- Verhalten im Gefahrenfall

- Erste Hilfe, Unfälle

- Entsorgung

www.bgw-online.de


